
Geschäflsbereich OB
FG Personal/Organisation

Henn Oberbürgelmeister
Ralf Oberdorfer

Antrag der AfD-stadtratsfraktion vom 11,O1.2EIZ1, Reg. Nr. lf/^-21

Plauen, 02.02.2021

des

Der v-enualüngsaurschfl mäge bechlisßen, dr8e bsreitr dic Abslcht fürI{eueinstellungen 
.und .Ht}hergärppi"rungsn tm pe*onarbeteich, dre den

lerüaltung'aurschusr botlefi;n,-iEü" v.or Begtnn der n€um Tärigkeit demAuscchuss anr Becchlurcfßsunö u"i"",Gg"ün,;rrä:
Begrärdung:

ln der bisherigen Praxis beschließtderVenraltungsaussdruss Neueinstellungen undHfierstufungen nachdem vorsbllungsgespäctre bar- EinaüeihrngszeitenabsoMieil wurden.
Erforderlicfr bt aber,.dass der Ausschuss bereits im Vorlbld wn der Absictrt, einereue Personalstelle zu schafhn barv. Ober die uVedeÄärlürtrg einer vorhandenenSbtte und {lber deren Fotgekosten,i,ntoäiäJ;;'.'='-' ----*

oie vertlefier des vgryraltunssausschusses haben &zeit kaum eine Möglicfrkeit,Personatsteilen abzutehnen, äa ce enäro;ilrö bääääriri.t

Sehr geehrter Hen Oberbürgermeister,

zum obigen Antrag nehme ich wie folgt Stellung:

die Zuständigkeiten des Stadtnates sind in der Sächs. Gemeindeordnung geregelt.
Hieraus entstehen im wesenflichen zweiwichtige Ärfg"b;;;um Thema.

1. Der Stadtrat beschließt die HaushattsaLung inkl. dem Stellenplan als Bestandteil.2' Det Stadüat beschließt die nauptiauu'tg ;ii ,i"n'-Zurtanäigiäit"n
Verwaltungsausschusses.

zu 7.
Die öffentliche Venualtung m_uss auf Grundlage eines effektiven und kostenbewussten
P.ersÖnalmanagements einln^stellenplan ersteüän, welcher durch den stadtrat im Rahmender HaushaltssaEung (gem. S 74 Abi. 1 sächs. d"m"inJeordnung) uescniossen wird. Der
9tellenplan enthält alle für dai Haushaltsjahr erforderlichen Stetten. Der Stadtrat wird hiezujährlich umfangreich informiert und erhält zusäElich als lnformation durch die Venrattung alleim Haushaltsjahr vorgesehenen
- Stelleneinrichtungen
- Stellenstreichungen
- Stellenveränderungen



Darüber hinaus wird der stradtrat über anstehelde organisationsveränderungen, Zuordnung

von Stellen zu Organisationseinheiten informiert'

Der Besöhluss des Stäffänpf""s (im Rahmen HH-Satzung) gilt für das Haushaltsjahr'

A;"r;!ä-a"" St"irenpiäns sind..unterjlhlig- nul im Rahmen einer Haushalts-

Nachtragssatzrng rööliäh."Sotit erhät dii Staäkat immer frühzeitige lnformation' in

welchei Bereiehen Pianstellen geschden werden'

Zusätzlich' wird ab 2021 im Venraltungssauschuss durch die FGL personauorganisation

quääft*"isä eine Übersicht zur aktuellen Personalsituation gegeben'

wiederbeseEungen von Planstellen aufgrund Rentenabgäng-9n oder Personalwechsel

innefialb Oer Verwaliung isi gjn erfoäedicher Prozesl' Eine Führung auf Probe'

til;rtrgrd-auf 
-FroUä -oder 

übertragung nQngrwe{iger. Tätiglteiten ist gänsig und

ermögticht oer runrunJsron ärr äucn oäm iltit"rb"it"t diä Eignungsüberpräfung. Erst nach

Beurteilung durch dei Leiter kann eine dauerhafte Übertragung erfolgen' Dies basiert

ausschließlich auf trariflicher Grundlage'
lm Ablauf der stettenwiää"ruo"ürng wid immer geprti,ft, ob die prozesse umverteilt oder

neu strukturiert *"iJän könn"n. 
- Des Weiterän werden die Aufgaben und die

Verantwortungsbereiche neu geprtift und ggf' bewertet'

Ebenso muss im dö ;#-5"*i."otiäätierenden Verwaltung gepqft ye{:n' ob eine

str"iÄu"g von stelleäeuswirrung atrf den Service bzw. Wirkung auf die Bürger haben

kann.

zu2.
Die Aufgaben des verwaltungsausschusses sind im s I der HauptsaEung eindeutig

festgelegt.
Gemäß S S Abs. 1 Nr. 2 ist der Verwaltungsausschuss zuständig für die Einstellung,

Anstellung, sonstige emennung und Fnttassun! von Beamtgn des gehobenen Dienstes ab

Besotdungsgruppe n ir, Ol" ieförd-erung vql ry."Tt"..n des gehobenen Dienstes nach

Besotdungsgruppe Ä ii: A tZ unO A 1:3, die Einstellung und Entlassung von tariflich

Beschäfügten des g"üon"n"n pig_1stes ab Entgertgruppe .10. ryög . 
sowie die

Höhegruppierung uorit"rtnirn Beschäftigten des gehobenen Diensts in die Entgeltgruppen

iO Unia'WOO, äamgicfreJ jeOocfr nur söweit es nicht leitende Bedienstete befffi.

Mitfreundlichen Grüßen

*-^*S..V
Garola Blume-Brake


